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und ihre Versammlungen in der Herberge abhielten. Der zugereiste
Bursch suchte zunächst diejenige Herberge aus, in der seine Hand¬
werksgenossen verkehrten. Dort grüßte er den Herrn (Herbergs-) Vater
und bie Frau (Herbergs-) Mutter, bie ihm seine Schlafstätte anwies
unb gegen Entgelt Zehrung verabreichte. Sobalb nun bie Genossen
eine Versammlung abhielten, trat ber Frembe in ihren Kreis ein unb
bat um Ausnahme. Die Gesellen traten baraus entblößten Hauptes
an bie Labe, in welcher bie Satzungen bes Bunbes ausbewahrt wurden,
und der Altgesell nahm den Gruß und die Bitte des Fremden ent¬
gegen. Dieser begann:

„Mit Gunst, daß ich meinen ehrlichen Eintritt nehmen mag vor
ehrbare Meister, ehrbare Altgesellen, ehrbare Kassengesellen, wie
sie hier vor offener Lade und Büchse versammelt sind. Mit
Gunst; das ehrbare Handwerk der Maurer in der Stadt — läßt

das ehrbare Handwerk und alle, die ihm zugethan und gemäß
sind, ganz freundlich grüßen."

„Mit Gunst, — was ist Sein Begehr?"

„Mein Begehr ist. baß Sie meinen ehrlichen Namen in bas Brüber-
schaftsbuch einschreiben, wo anbere ehrbare Gesellen mit ihren
ehrlichen Namen geschrieben stehen, — also mit Gunst."

Jetzt traten zwei Altgesellen vor unb sprachen:
„Mit Gunst und Erlaubnis!
Gott ehre diesen Plan
Und alle, die hier um uns stah'n!"

'Dann legten sie zwei Maßstäbe in einem gerabroinfligen Kreuze
übereinanber. Hierauf fragte ber Altgesell:

„Ehrbare Gesellschaft, bist bu ein Briefer (b. H. Gefell ohne Paß
unb ohne Kenntnis des Grußes) oder ein Grußer?" (d. i. ein
ordentlicher Gefell) — worauf der Fremde antwortete:

„Ich bin ein Grnßer!
Durch Schnee und Eis bin ich gereift!
Willst du auch wissen, wie mein Name heißt?" —

Nun folgen dieselben Fragen, wie beim Steinmetzen. Dann heißt es:
„Was bist du für ein Maurer?"
„Ein Mundmaurer" (d. i. ein Grüßer).
„Woran erkennt man das?"

„An meinem ehrbaren Gruß und Mundsprache."


